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Stimmen rufen — gewiß weder im Interesse der Schule noch der Lchrer —
unter den Letztern Spaltungen hervor zwischen den Zöglingen dieses und jenes

Direktors. Wir halten dafür, daß speziell weder der Geist Grunholzers noch

der Geist Mo rfs, sondern der Geist Christi die-Lehrerbildung zu leiten und

zu befruchten habe.

— Zur Seminarfrage. Verschiedene uns eingekommene Korrespondenzen,

herrührend von Zöglingen Morfs, sprechen ihr Bedauern aus über

gehässige Ausfälle gegen ihreu geliebten Lehrer anläßlich der Behandlung der

Seminarfrage. Wir können die Spalten des »Schweiz. Bolksschulbl." einer

Polemik »Grunholzer contra Morf" nicht öffnen. Jedem das Seine. Grunholzer

war ein Mann mit Hellem, schwunghaftem Geist, der seine Zögliuge in

ungewöhnlichem Maße zu sesseln verstand nnd cs nur schade ist, daß seine

pädagogische Laufbahn so Prosaisch mit »Banele spinne" sich abschließt. Mors
ist ein Mann voll des redlichsten Eifers in der Erfüllung seiner schwierigen

Pflichten; ein Mann, dessen Wirken nicht im »rein Menschlichen" bloß sich

ersättigt, sondern der, wie kenntnißvolle so auch gotttreue Lehrer dem Lande

zu geben bemüht ift. Die Mängel, die das gegenwärtige Seminar weist, haben

nicht in der Persönlichkeit Morfs ihre Ursache — seine Zöglinge achten und

lieben ihn, wie die Zöglinge Grunholzers diesen. Tie Seminarfrage kann und

darf nicht in die Controverse auslausen: ob Morf — ob Grunholzer.

Solothurn. Gründung einer Bezirksschule. (Korresp.) Mitten
im Vetosturm gegen die Düuern- Korrektion trägt man sich hier mit einem

Projekt, dessen Verwirklichung unserer Gegend für die Zukunft segensreiche

Früchte tragen wird. Es ist nämlich auf Sonntag den 11. Juli im Schul-
hause zu Neuendorf eine Versammlung angesetzt, mn über die Errichtung einer

Bezirksschule für das Gäu zu berathen. Die Wichtigkeit des Gegenstandes

wird ohne Zweifel die Gemcindsvorsteher und Schulfreunde der betreffenden
Gemeinden zu zahlreicher Theilnahme veranlassen. Möge es nicht nur beim

bloßen Projekt bleiben!

Aargau. Pestalozzistiftung. Ein Bericht über Bestehen und

Wirken dieser Anstalt schließt mit dem Anerbieten an die hohe Regierung
des Kantons Aargau, die Stiftung als Staatsanstalt zu übernehmen, zumal
sie sich von allen schweizerischen Regierungen derselben bisher weitaus am
fürsorglichsten angenommen habe; es sei aber auch Ehrensache des Kautons, das

begonnene Werk nicht fallen zn lassen. Eine gewisse Verpflichtung für die

Regierung liege ferner in dem Dekret des Großen Rathes vom 19. Juni
1833 (Gesetzessammlung des Kantons, Band II), wodurch »die Errichtung
einer Armen -Erziehungsanstalt zu Ehrcn Heinrich Pestalozzi's« beschlossen
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